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Nr. 30 der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 
(4. Session der 17. Gesetzgebungsperiode) 

 
Vorlage der Landesregierung 

Gesetz vom .................., mit dem das Salzburger Sozialunterstützungsgesetz geändert wird 

Der Salzburger Landtag hat beschlossen: 

Das Salzburger Sozialunterstützungsgesetz, LGBl Nr 63/2010, zuletzt geändert durch das Gesetz, 
LGBl Nr 76/2025, wird geändert wie folgt: 

1. Im § 6 Abs 2 entfällt die Z 5a. 

2. Im § 10 Abs 2 werden folgende Änderungen vorgenommen:  

2.1. In der Z 2 wird der abschließende Strichpunkt durch einen Punkt ersetzt. 

2.2. Die Z 3 entfällt.  

3. Dem § 47 wird angefügt: 
„(13) Die §§ 6 Abs 2 und 10 Abs 2 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr …../2025 treten mit Beginn 

des auf die Kundmachung folgenden Monats in Kraft und gelten für Leistungsgewährungen ab dem 
Bedarfsmonat des Inkrafttretens.“  
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Erläuterungen 
1. Allgemeines: 
Mit dem gegenständlichen Gesetzesvorhaben soll die mit 1. Juli 2025 in Kraft getretene Sozialhilfe-
Grundsatzgesetz-Novelle, BGBl I Nr 25/2025, über den Entfall der Regelungen zum Schulungszuschlag 
im landesgesetzlichen Ausführungsgesetz nachvollzogen werden.  
Im Bundesland Salzburg wurde aufgrund der grundsatzgesetzlichen Vorgaben (BGBl I Nr 20/2024) im § 6 
Abs 2 Z 5a SUG die Anrechnungsfreiheit des vom Arbeitsmarktservice (AMS) an Arbeitslosengeld- und 
Notstandshilfebeziehende für die Dauer der Teilnahme an Maßnahmen der Nach- und Umschulung sowie 
zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt ausbezahlten Schulungszuschlags normiert. Ferner wurde im 
§ 10 Abs 2 Z 3 ein zweistufiger Schulungszuschlag für Personen in der Sozialhilfe (in Salzburg: 
Sozialunterstützung), welche nicht in Bezug einer Leistung nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetzes 
1977 (AlVG) stehen, verankert, der von den Ländern aus den Mitteln der Sozialhilfe (in Salzburg: 
Sozialunterstützung) auszubezahlen ist. Beide Regelungen traten am 1. November 2024 in Kraft (LGBl Nr 
84/2024). Auf Grund des nunmehr (grundsatzgesetzlich vorgegebenen) Entfalls der Anrechnungsfreiheit 
des vom AMS ausbezahlten Schulungszuschlags (§ 7 Abs 3a SH-GG) und der Aufhebung des zweistufigen 
Schulungszuschlags, welcher durch die Länder auszubezahlen ist (§ 5 Abs 2a SH-GG), sind diese 
landesgesetzlich eingeführten Bestimmungen (§ 10 Abs 2 Z 3 SUG und § 6 Abs 2 Z 5a SUG) wieder 
zurückzunehmen. 
Die Länder haben ihre Ausführungsgesetze gemäß den Vorgaben des Grundsatzgesetzgebers innerhalb von 
vier Monaten ab Inkrafttreten der SH-GG Novelle zu erlassen (§ 10 Abs 8 SH-GG). Die Frist zur 
Umsetzung der verpflichtenden Regelung endet somit am 1. November 2025. 
Die betroffenen Gesetzesbestimmungen treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Monatsersten 
außer Kraft. Mit der verankerten Übergangsbestimmung wird sichergestellt, dass die entfallenen 
Regelungen zum Schulungszuschlag sich erst auf jene Anträge auf Leistungen der Sozialunterstützung 
auswirken, welche für den Bedarfsmonat des Außerkrafttretens und nachfolgende Bedarfsmonate gestellt 
werden bzw wurden. 
2. Kompetenzrechtliche Grundlage: 
Gemäß Art 12 Abs 1 Z 1 B-VG ist in Angelegenheiten des Armenwesens die Gesetzgebung über 
Grundsätze Bundessache, die Erlassung von Ausführungsgesetzen Landessache. Der Bundesgesetzgeber 
hat von seiner Kompetenz in Bezug auf die „offene“ Sozialhilfe Gebrauch gemacht und ein Sozialhilfe-
Grundsatzgesetz erlassen (BGBl I Nr 41/2019). Sobald der Bund Grundsätze aufgestellt hat, sind die 
landesgesetzlichen Bestimmungen binnen der bundesgesetzlich zu bestimmenden Frist an das 
Grundsatzgesetz anzupassen (Art 15 Abs 6 letzter Satz B-VG). 
In den Angelegenheiten, in denen der Bundesgesetzgeber seine Sozialhilfe-Grundsatzkompetenz nicht in 
Anspruch genommen hat, ist der Landesgesetzgeber nach Art 15 Abs 6 vorletzter Satz B-VG befugt, die 
Materie frei zu regeln. 
Das Vorhaben enthält keine Bestimmung, die eine Mitwirkung der Bundesregierung im Sinn der Art 97 
Abs 2 B-VG oder § 9 F-VG 1948 erfordert. 
3. Übereinstimmung mit dem EU-Recht: 
Dem Gesetzesvorhaben stehen unionsrechtliche Vorschriften nicht entgegen. 
4. Finanzielle Auswirkungen: 
Nach Einschätzung der für das Sozialwesen zuständigen Abteilung (3) des Amtes der Landesregierung 
gehen mit den vorgeschlagenen Änderungen – unter Zugrundelegung der im Zuge der Implementierung 
des Schulungszuschlags im Frühjahr 2024 erhobenen Daten und Annahmen – folgende finanzielle 
Auswirkungen für die Gebietskörperschaften Land Salzburg und Gemeinden einher: 
Die Minderausgaben aufgrund der Beendigung der Gewährung des (erhöhten) Schulungszuschlags im 
Rahmen der Sozialunterstützung mit Abwicklung durch das Land Salzburg belaufen sich auf ca 192.008,88 
€ jährlich. Die Mehreinnahmen aufgrund der Wiederanrechnung der Schulungszuschläge des AMS 
belaufen sich auf ca 831.473,75 € jährlich.  
Das Einsparungspotential (Minderausgaben und Mehreinnahmen) der durch den Grundsatzgesetzgeber 
bedingten Gesetzesänderung betreffend Schulungszuschlag beläuft sich nach fachlicher Einschätzung 
somit insgesamt auf ca 1.023.482,63 € jährlich. 
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5. Auswirkungen auf die verschiedenen Gruppen der Gesellschaft, insbesondere auf Frauen und 
Männer: 
Im Jahr 2024 waren durchschnittlich ca 54 % der Leistungsbeziehenden Frauen und ca 46 % Männer. 
6. Ergebnisse des Begutachtungs- und Konsultationsverfahrens: 
6.1. Im Rahmen des Begutachtungsverfahrens wurde lediglich von der Kammer für Arbeiter und 
Angestellte für Salzburg eine Stellungnahme abgegeben. Diese spricht sich zusammenfassend für eine 
bedarfsgerechte Übergansfrist im Hinblick auf den Entfall des Schulungszuschlags aus. Bereits begonnene 
Ausbildungen sollten daher zumindest – unter Weitergewährung des Schulungszuschlages – abgeschlossen 
werden können. Die Stellungnahme ist im Internet auf der Homepage des Landes abrufbar. 
Die Stellungnahme der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Salzburg wurde der für die 
Sozialunterstützung zuständigen Abteilung 3 des Amtes der Landesregierung zur fachlichen Prüfung 
übermittelt. Diese führte dazu (auszugsweise) aus:  
„Insofern der Bund im Grundsatzgesetz den Ländern eine Frist zur Erlassung eines Ausführungsgesetzes 
vorgibt, dient diese Frist dazu, dass die vorgegebenen Grundsätze in allen Ländern binnen jener Frist 
gelten sollen. Zudem würde eine Übergangsfrist in gegenständlicher Novelle die tatsächliche Wirkung 
hinausschieben und den Sinn und Zweck der bundesgesetzlich vorgegebenen „Erlassungsfrist“ 
konterkarieren. Die Änderung des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes wurde im Rahmen des 
Budgetbegleitgesetzes 2025 erlassen, um den komplexen Vollzug des Schulungszuschlags und die 
organisatorische Doppelgleisigkeit zwischen AMS und Sozialhilfeträger wieder „rückzubauen“. Im 
Vordergrund stand dabei die im Regierungsprogramm 2025-2029 in Aussicht genommene Vereinfachung 
des Schulungszuschlags und die damit einhergehenden budgetären Effekte. Jede Verzögerung würde den 
Zweck der Regelung, nämlich Kosten einzusparen, konterkarieren.“ 
Im Hinblick auf die fachlichen Ausführungen der vorgenannten Amtsabteilung wird am Entwurf 
festgehalten. Nachdem die neuen Regelungen nur für in Zukunft liegende Leistungsgewährungen ab dem 
Bedarfsmonat des Inkrafttretens gelten, wird in schutzwürdige Dispositionen der Hilfesuchenden nicht 
unsachlich eingegriffen. 
6.2 Im Rahmen des Konsultationsverfahrens wurde die Aufnahme von Verhandlungen in einem 
Konsultationsgremium nicht verlangt. 
Die Landesregierung stellt sohin den 
 

Antrag, 
 
der Salzburger Landtag wolle beschließen: 
1. Das vorstehende Gesetz wird zum Beschluss erhoben. 
2. Die Gesetzesvorlage wird dem Verfassungs- und Verwaltungsausschuss zur Beratung, 

Berichterstattung und Antragstellung zugewiesen. 



Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Gesetz vom 7. Juli 2010 über die Sozialunterstützung im Bundesland 
Salzburg (Salzburger Sozialunterstützungsgesetz – SUG) 

Gesetz vom 7. Juli 2010 über die Sozialunterstützung im Bundesland 
Salzburg (Salzburger Sozialunterstützungsgesetz – SUG) 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 
Voraussetzungen für Leistungen der Sozialunterstützung Voraussetzungen für Leistungen der Sozialunterstützung 

Einsatz des Einkommens Einsatz des Einkommens 
§ 6 § 6 

(1) Bei der Bemessung von Leistungen der Sozialunterstützung ist das 
Einkommen der Hilfesuchenden nach Maßgabe der folgenden Absätze zu 
berücksichtigen. Zum Einkommen zählen alle Einkünfte in Geld oder Geldeswert 
sowie eine allfällig gewährte (erweiterte) Wohnbeihilfe gemäß den Salzburger 
Wohnbauförderungsgesetzen. 

(1) Bei der Bemessung von Leistungen der Sozialunterstützung ist das 
Einkommen der Hilfesuchenden nach Maßgabe der folgenden Absätze zu 
berücksichtigen. Zum Einkommen zählen alle Einkünfte in Geld oder Geldeswert 
sowie eine allfällig gewährte (erweiterte) Wohnbeihilfe gemäß den Salzburger 
Wohnbauförderungsgesetzen. 

(2) Nicht zum Einkommen zählen: (2) Nicht zum Einkommen zählen: 
 1. Familienbeihilfen (§ 8 FLAG);  1. Familienbeihilfen (§ 8 FLAG); 
 2. Kinderabsetzbeträge (§ 33 Abs 3 EStG 1988);  2. Kinderabsetzbeträge (§ 33 Abs 3 EStG 1988); 
 3. Absetzbeträge für Alleinerziehende, Alleinverdienende und bestimmte 

Gruppen von Unterhalt leistenden Personen (§ 33 Abs 4 EStG 1988); 
 3. Absetzbeträge für Alleinerziehende, Alleinverdienende und bestimmte 

Gruppen von Unterhalt leistenden Personen (§ 33 Abs 4 EStG 1988); 
 3a. Kinderzuschläge gemäß § 104 EStG;  3a. Kinderzuschläge gemäß § 104 EStG; 
 4. Pflegegelder nach bundesrechtlichen Vorschriften und andere 

pflegebezogene Geldleistungen; 
 4. Pflegegelder nach bundesrechtlichen Vorschriften und andere 

pflegebezogene Geldleistungen; 
 5. nicht pauschalierte Abgeltungen des Arbeitsmarktservice für einen 

tatsächlichen Mehraufwand, der aus der Teilnahme an einer 
Qualifizierungsmaßnahme resultiert; 

 5. nicht pauschalierte Abgeltungen des Arbeitsmarktservice für einen 
tatsächlichen Mehraufwand, der aus der Teilnahme an einer 
Qualifizierungsmaßnahme resultiert; 

 5a. Schulungszuschläge, die vom Arbeitsmarktservice während einer 
Maßnahme der Nach- und Umschulung sowie zur Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt geleistet werden; 

 

 6. sach- und zweckbezogene Leistungen des Landes und der Gemeinden, 
welche anlassfallbezogen gewährt werden und der Abdeckung eines 
echten Mehraufwands dienen (wie insbesondere Förderungen aus dem 

 6. sach- und zweckbezogene Leistungen des Landes und der Gemeinden, 
welche anlassfallbezogen gewährt werden und der Abdeckung eines 
echten Mehraufwands dienen (wie insbesondere Förderungen aus dem 



Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Kinderbetreuungsfonds, einmalige Hilfen für werdende Mütter, 
Förderungen für Mehrlingsgeburten, Förderungen für 
Schulveranstaltungen sowie Heizkostenzuschüsse); 

Kinderbetreuungsfonds, einmalige Hilfen für werdende Mütter, 
Förderungen für Mehrlingsgeburten, Förderungen für 
Schulveranstaltungen sowie Heizkostenzuschüsse); 

 7. Leistungen des Sozialentschädigungsrechts nach bundesrechtlichen 
Vorschriften, soweit es sich dabei nicht um einkommensabhängige 
Leistungen mit Sozialunterstützungscharakter handelt; 

 7. Leistungen des Sozialentschädigungsrechts nach bundesrechtlichen 
Vorschriften, soweit es sich dabei nicht um einkommensabhängige 
Leistungen mit Sozialunterstützungscharakter handelt; 

 8. Leistungen, welche nach bundesrechtlichen Vorschriften nicht als 
Einkommen im Sinne des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes anzurechnen 
sind; 

 8. Leistungen, welche nach bundesrechtlichen Vorschriften nicht als 
Einkommen im Sinne des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes anzurechnen 
sind; 

 9. Sonderzahlungen, die Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer als 13. und 
14. Monatsbezug, gegebenenfalls in Teilzahlungen davon, neben dem 
laufenden Arbeitslohn erhalten; 

 9. Sonderzahlungen, die Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer als 13. und 
14. Monatsbezug, gegebenenfalls in Teilzahlungen davon, neben dem 
laufenden Arbeitslohn erhalten; 

 10. Sonderzahlungen, die Pensionistinnen oder Pensionisten als 13. und 
14. Monatsbezug, gegebenenfalls in Teilzahlungen davon, neben dem 
laufenden Pensionsbezug erhalten; 

 10. Sonderzahlungen, die Pensionistinnen oder Pensionisten als 13. und 
14. Monatsbezug, gegebenenfalls in Teilzahlungen davon, neben dem 
laufenden Pensionsbezug erhalten; 

 11. Schmerzengelder, Versehrtenrenten (§§ 203, 205a, 209 und 210 ASVG 
sowie §§ 101, 104, 107 und 108 B-KUVG), diese auch bei Abfindung 
(§ 184 ASVG sowie § 95 B-KUVG), samt Sonderzahlungen gemäß § 105 
ASVG und § 46 B-KUVG, Kinderzuschüsse (§ 207 ASVG sowie § 105 
B-KUVG), Betriebsrente (§§ 149d bis 149f, 149k und 149l BSVG), diese 
auch bei Abfindung oder Abfertigung (§ 148j BSVG), Versehrtengelder 
(§ 212 ASVG, § 149g BSVG sowie § 109 B-KUVG) sowie 
Integritätsabgeltungen (§ 213a ASVG sowie § 149m BSVG). 

 11. Schmerzengelder, Versehrtenrenten (§§ 203, 205a, 209 und 210 ASVG 
sowie §§ 101, 104, 107 und 108 B-KUVG), diese auch bei Abfindung 
(§ 184 ASVG sowie § 95 B-KUVG), samt Sonderzahlungen gemäß § 105 
ASVG und § 46 B-KUVG, Kinderzuschüsse (§ 207 ASVG sowie § 105 
B-KUVG), Betriebsrente (§§ 149d bis 149f, 149k und 149l BSVG), diese 
auch bei Abfindung oder Abfertigung (§ 148j BSVG), Versehrtengelder 
(§ 212 ASVG, § 149g BSVG sowie § 109 B-KUVG) sowie 
Integritätsabgeltungen (§ 213a ASVG sowie § 149m BSVG). 

(3) Auf Grund einer Unterhaltsverpflichtung zu leistende Zahlungen sind bei 
der Bemessung des Einkommens der Hilfe suchenden Person bis zur Grenze des 
Unterhaltsexistenzminimums gemäß § 291b EO in Abzug zu bringen. 

(3) Auf Grund einer Unterhaltsverpflichtung zu leistende Zahlungen sind bei 
der Bemessung des Einkommens der Hilfe suchenden Person bis zur Grenze des 
Unterhaltsexistenzminimums gemäß § 291b EO in Abzug zu bringen. 

(4) Hilfesuchenden, die Einkünfte aus einer Erwerbstätigkeit oder der 
Absolvierung einer Lehrausbildung erzielen, ist ein Freibetrag einzuräumen. Eine 
Erwerbstätigkeit liegt vor, wenn eine Tätigkeit zum Zweck der Erzielung eines 
Entgelts am allgemeinen Arbeitsmarkt ausgeübt wird. Die Höhe des Freibetrags 
beträgt je nach Ausmaß der Beschäftigung in Prozent des Netto-
Ausgleichszulagenrichtsatzes für Alleinstehende: 

(4) Hilfesuchenden, die Einkünfte aus einer Erwerbstätigkeit oder der 
Absolvierung einer Lehrausbildung erzielen, ist ein Freibetrag einzuräumen. Eine 
Erwerbstätigkeit liegt vor, wenn eine Tätigkeit zum Zweck der Erzielung eines 
Entgelts am allgemeinen Arbeitsmarkt ausgeübt wird. Die Höhe des Freibetrags 
beträgt je nach Ausmaß der Beschäftigung in Prozent des Netto-
Ausgleichszulagenrichtsatzes für Alleinstehende: 

 1. bei einer Beschäftigung bis zu 20 Wochenstunden 9 %,  1. bei einer Beschäftigung bis zu 20 Wochenstunden 9 %, 
 2. bei einer Beschäftigung über 20 Wochenstunden 18 %.  2. bei einer Beschäftigung über 20 Wochenstunden 18 %. 



Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Die Landesregierung hat die sich danach ergebenden Prozentwerte gemeinsam mit 
den jeweiligen Richtsätzen der Sozialunterstützung gemäß § 10 Abs 7 im 
Landesgesetzblatt kundzumachen. 

Die Landesregierung hat die sich danach ergebenden Prozentwerte gemeinsam mit 
den jeweiligen Richtsätzen der Sozialunterstützung gemäß § 10 Abs 7 im 
Landesgesetzblatt kundzumachen. 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 
Leistungen der Sozialunterstützung Leistungen der Sozialunterstützung 

Monatliche Höchstsätze für den Lebensunterhalt und Wohnbedarf Monatliche Höchstsätze für den Lebensunterhalt und Wohnbedarf 
§ 10 § 10 

(1) Der monatliche Richtsatz für die Hilfe für den Lebensunterhalt und den 
Wohnbedarf bemisst sich nach dem Netto-Ausgleichzulagenrichtsatz für 
Alleinstehende und beträgt: 

(1) Der monatliche Richtsatz für die Hilfe für den Lebensunterhalt und den 
Wohnbedarf bemisst sich nach dem Netto-Ausgleichzulagenrichtsatz für 
Alleinstehende und beträgt: 

 1. für Alleinstehende oder Alleinerziehende  100 %;  1. für Alleinstehende oder Alleinerziehende  100 %; 
 2. für in Haushaltsgemeinschaft lebende volljährige Personen  2. für in Haushaltsgemeinschaft lebende volljährige Personen 
 a) pro leistungsberechtigter Person  ............. 70 %  a) pro leistungsberechtigter Person  ............. 70 % 
 b) ab der dritten leistungsberechtigten volljährigen Person .............. 45 %  b) ab der dritten leistungsberechtigten volljährigen Person  ............. 45 % 
 3. für in Haushaltsgemeinschaft lebende unterhaltsberechtigte 

minderjährige Personen, für die ein Anspruch auf 
Familienbeihilfe besteht .............................. 25 %. 

 3. für in Haushaltsgemeinschaft lebende unterhaltsberechtigte 
minderjährige Personen, für die ein Anspruch auf 
Familienbeihilfe besteht ...............................25 %. 

(2) Zusätzlich zum Richtsatz des Abs 1 sind folgende Zuschläge zu gewähren: (2) Zusätzlich zum Richtsatz des Abs 1 sind folgende Zuschläge zu gewähren: 
 1. für Alleinerziehende zur weiteren Unterstützung ihres Lebensunterhaltes  1. für Alleinerziehende zur weiteren Unterstützung ihres Lebensunterhaltes 
 a) für die erste minderjährige Person  .......... 12 %  a) für die erste minderjährige Person  .......... 12 % 
 b) für die zweite minderjährige Person .......... 9 %  b) für die zweite minderjährige Person  ......... 9 % 
 c) für die dritte minderjährige Person ............ 6 %  c) für die dritte minderjährige Person  ........... 6 % 
 d) für jede weitere minderjährige Person  ..... 3 %;  d) für jede weitere minderjährige Person  ..... 3 %; 
 2. für volljährige und minderjährige Personen mit 

Behinderungen (§ 40 Abs 1 und 2 BBG) zur weiteren 
Unterstützung des Lebensunterhaltes pro Person18 %; 

 2. für volljährige und minderjährige Personen mit 
Behinderungen (§ 40 Abs 1 und 2 BBG) zur weiteren 
Unterstützung des Lebensunterhaltes pro Person18 %. 

 3. für Personen, die im Auftrag des Arbeitsmarktservice eine Maßnahme der 
Nach- und Umschulung sowie zur Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt absolvieren und eine Beihilfe zur Deckung des 
Lebensunterhalts beziehen, zur weiteren Unterstützung ihres 
Lebensunterhalts: 
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 a) ein Zuschlag in Höhe von 149,40 € ab einer Maßnahmendauer von 

mindestens vier Monaten; 
 

 b) ein Zuschlag in Höhe des zweifachen Betrages gemäß lit a ab einer 
Maßnahmendauer von mindestens 12 Monaten. 

 

Ein Zuschlag gemäß der Z 3 gebührt nur, wenn kein Anspruch auf 
Leistungen nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 besteht; er ist 
jährlich mit dem Anpassungsfaktor gemäß § 108f ASVG zu vervielfachen. 

 

(3) Die Richtsätze nach Abs 1 und die Zuschläge gemäß Abs 2 gebühren 
zwölfmal pro Jahr. 

(3) Die Richtsätze nach Abs 1 und die Zuschläge gemäß Abs 2 gebühren 
zwölfmal pro Jahr. 

(4) Die nach Abs 1 Z 2 gebührenden Richtsätze sind rechnerisch gleichmäßig 
auf alle volljährigen leistungsberechtigten Personen in der Haushaltsgemeinschaft 
aufzuteilen. 

(4) Die nach Abs 1 Z 2 gebührenden Richtsätze sind rechnerisch gleichmäßig 
auf alle volljährigen leistungsberechtigten Personen in der Haushaltsgemeinschaft 
aufzuteilen. 

(5) Die Summe der monatlichen Geldleistungen, die volljährige Personen in 
einer Haushaltsgemeinschaft beziehen können, ist mit 175 % des Netto-
Ausgleichszulagenrichtsatzes für Alleinstehende begrenzt. Im Fall einer 
Überschreitung sind die Geldleistungen aller volljährigen Personen einer 
Haushaltsgemeinschaft anteilig prozentuell so zu kürzen, dass ihre Summe 175 % 
ergibt, wobei eine Kürzung auf unter 20 % des Netto-Ausgleichszulagenrichtsatzes 
für Alleinstehende nicht in Betracht kommt. Die Differenz zu den Richtsätzen 
gemäß Abs 1 ist nach der prozentuellen Kürzung Hilfesuchenden, die unter § 8 
Abs 4 fallen, zuzuschlagen. 

(5) Die Summe der monatlichen Geldleistungen, die volljährige Personen in 
einer Haushaltsgemeinschaft beziehen können, ist mit 175 % des Netto-
Ausgleichszulagenrichtsatzes für Alleinstehende begrenzt. Im Fall einer 
Überschreitung sind die Geldleistungen aller volljährigen Personen einer 
Haushaltsgemeinschaft anteilig prozentuell so zu kürzen, dass ihre Summe 175 % 
ergibt, wobei eine Kürzung auf unter 20 % des Netto-Ausgleichszulagenrichtsatzes 
für Alleinstehende nicht in Betracht kommt. Die Differenz zu den Richtsätzen 
gemäß Abs 1 ist nach der prozentuellen Kürzung Hilfesuchenden, die unter § 8 
Abs 4 fallen, zuzuschlagen. 

(6) Zuschläge gemäß Abs 2 sowie ein Freibetrag nach § 6 Abs 3 werden den 
berechtigten Personen nach der Kürzung gemäß Abs 5 zugeschlagen und 
unterliegen nicht der Aufteilung gemäß Abs 4. 

(6) Zuschläge gemäß Abs 2 sowie ein Freibetrag nach § 6 Abs 3 werden den 
berechtigten Personen nach der Kürzung gemäß Abs 5 zugeschlagen und 
unterliegen nicht der Aufteilung gemäß Abs 4. 

(7) Die Landesregierung hat für jedes Jahr die zur Anwendung kommenden 
Richtsatz-Beträge gemäß Abs 1 und Abs 2 im Landesgesetzblatt kundzumachen. 
Die Anpassungen werden zum selben Termin vorgenommen, wie die Anpassungen 
der Ausgleichszulagenrichtsätze. Kaufmännische Rundungen auf volle 10 Cent-
Beträge sind zulässig. 

(7) Die Landesregierung hat für jedes Jahr die zur Anwendung kommenden 
Richtsatz-Beträge gemäß Abs 1 und Abs 2 im Landesgesetzblatt kundzumachen. 
Die Anpassungen werden zum selben Termin vorgenommen, wie die Anpassungen 
der Ausgleichszulagenrichtsätze. Kaufmännische Rundungen auf volle 10 Cent-
Beträge sind zulässig. 
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9. Abschnitt 9. Abschnitt 
Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

§ 47 § 47 
(1) Der Gesetzestitel sowie die §§ 1 bis 7, 8 Abs 1, 4 und 5, 8b, 9 bis 11, 13 

Abs 1, 14, 15, 16 Abs 1 und 2, 17 Abs 2, 18 Abs 1, Abs 2 Z 4 und Abs 3, 18a, 19, 
20 Abs 1 Z 2 lit c und die Abs 4 und 5, 22 Abs 1, 23 Abs 4, 24 Abs 1, 25 Abs 2, 28 
Abs 2, 29 Abs 3, 30 Abs 3, 31 Abs 1 und 3, 34, 35 Abs 1 bis 4 und 6, 36 Abs 1, 38 
Abs 1 Z 11 und 12, Abs 2 Z 7 und Abs 9 Z 8, 39 Abs 2 Z 1, 2, 6, 7 und 8 sowie 
Abs 3, 39b, 42 Abs 1 Z 1 und 3, 43 Abs 1 und 47 in der Fassung des Gesetzes LGBl 
Nr 21/2020 treten mit 1. Jänner 2021 in Kraft. Gleichzeitig treten die §§ 8 Abs 6 
und 45 Abs 3 außer Kraft. 

(1) Der Gesetzestitel sowie die §§ 1 bis 7, 8 Abs 1, 4 und 5, 8b, 9 bis 11, 13 
Abs 1, 14, 15, 16 Abs 1 und 2, 17 Abs 2, 18 Abs 1, Abs 2 Z 4 und Abs 3, 18a, 19, 
20 Abs 1 Z 2 lit c und die Abs 4 und 5, 22 Abs 1, 23 Abs 4, 24 Abs 1, 25 Abs 2, 28 
Abs 2, 29 Abs 3, 30 Abs 3, 31 Abs 1 und 3, 34, 35 Abs 1 bis 4 und 6, 36 Abs 1, 38 
Abs 1 Z 11 und 12, Abs 2 Z 7 und Abs 9 Z 8, 39 Abs 2 Z 1, 2, 6, 7 und 8 sowie 
Abs 3, 39b, 42 Abs 1 Z 1 und 3, 43 Abs 1 und 47 in der Fassung des Gesetzes LGBl 
Nr 21/2020 treten mit 1. Jänner 2021 in Kraft. Gleichzeitig treten die §§ 8 Abs 6 
und 45 Abs 3 außer Kraft. 

(2) Hinsichtlich aller Anträge auf Gewährung von Hilfeleistungen nach 
diesem Gesetz, die bis zu dem im Abs 1 bestimmten Zeitpunkt eingebracht wurden, 
sind die Bestimmungen in der bislang geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. 
Dies gilt auch  

(2) Hinsichtlich aller Anträge auf Gewährung von Hilfeleistungen nach 
diesem Gesetz, die bis zu dem im Abs 1 bestimmten Zeitpunkt eingebracht wurden, 
sind die Bestimmungen in der bislang geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. 
Dies gilt auch  

 1. für allenfalls erforderliche Anpassungen von behördlichen 
Entscheidungen über die Leistungsgewährung, denen ein bis zu dem im 
Abs 1 bestimmten Zeitpunkt eingebrachter Antrag zugrunde liegt, und  

 1. für allenfalls erforderliche Anpassungen von behördlichen 
Entscheidungen über die Leistungsgewährung, denen ein bis zu dem im 
Abs 1 bestimmten Zeitpunkt eingebrachter Antrag zugrunde liegt, und  

 2. für Verfahren zum Kostenersatz bzw zur Rückerstattung von Leistungen, 
deren Gewährung ein bis zu dem im Abs 1 bestimmter Zeitpunkt 
eingebrachter Antrag zugrunde liegt. 

 2. für Verfahren zum Kostenersatz bzw zur Rückerstattung von Leistungen, 
deren Gewährung ein bis zu dem im Abs 1 bestimmter Zeitpunkt 
eingebrachter Antrag zugrunde liegt. 

(3) Gewährungen und Anpassungen von Hilfeleistungen auf Basis des Abs 2 
sind bis längstens 1. Juni 2021 zu befristen. 

(3) Gewährungen und Anpassungen von Hilfeleistungen auf Basis des Abs 2 
sind bis längstens 1. Juni 2021 zu befristen. 

(3a) Im Abs 1 bestimmten Zeitpunkt aufrechte Leistungsbescheide auf Basis 
des Salzburger Mindestsicherungsgesetzes sind auf Antrag einer hilfesuchenden 
Person oder – wenn der Behörde eine Sachverhaltsänderung bekannt wird – von 
Amts wegen mit Wirksamkeit zum nächstfolgenden Monatsersten durch 
Leistungsbescheide auf Basis der Bestimmungen des Salzburger 
Sozialunterstützungsgesetzes zu ersetzen. 

(3a) Im Abs 1 bestimmten Zeitpunkt aufrechte Leistungsbescheide auf Basis 
des Salzburger Mindestsicherungsgesetzes sind auf Antrag einer hilfesuchenden 
Person oder – wenn der Behörde eine Sachverhaltsänderung bekannt wird – von 
Amts wegen mit Wirksamkeit zum nächstfolgenden Monatsersten durch 
Leistungsbescheide auf Basis der Bestimmungen des Salzburger 
Sozialunterstützungsgesetzes zu ersetzen. 

(4) Verordnungen auf Grund des Salzburger Sozialunterstützungsgesetzes 
dürfen mit höchstens dreimonatiger Rückwirkung in Kraft gesetzt werden. Die 
Kundmachung der Richtsatz-Beträge gemäß § 10 Abs 7 in der Fassung des 

(4) Verordnungen auf Grund des Salzburger Sozialunterstützungsgesetzes 
dürfen mit höchstens dreimonatiger Rückwirkung in Kraft gesetzt werden. Die 
Kundmachung der Richtsatz-Beträge gemäß § 10 Abs 7 in der Fassung des 
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Gesetzes LGBl Nr 21/2020 sowie jener Beträge, die nach landesrechtlichen 
Bestimmungen gemeinsam mit den Richtsatz-Beträgen kundzumachen sind, hat 
binnen sechs Wochen nach dem im Abs 1 bestimmten Zeitpunkt zu erfolgen. 

Gesetzes LGBl Nr 21/2020 sowie jener Beträge, die nach landesrechtlichen 
Bestimmungen gemeinsam mit den Richtsatz-Beträgen kundzumachen sind, hat 
binnen sechs Wochen nach dem im Abs 1 bestimmten Zeitpunkt zu erfolgen. 

(5) Auf Leistungen nach diesem Gesetz, die bis einschließlich 31. Dezember 
2020 gewährt wurden, ist § 7 Abs 2 in der bislang geltenden Fassung weiterhin 
anzuwenden. 

(5) Auf Leistungen nach diesem Gesetz, die bis einschließlich 31. Dezember 
2020 gewährt wurden, ist § 7 Abs 2 in der bislang geltenden Fassung weiterhin 
anzuwenden. 

(6) Die §§ 6 Abs 2, 3 und 4, 14 Z 4, 27 Abs 3, 30 Abs 1 und 4 sowie 47 Abs 5 
in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 141/2020 treten mit 1. Jänner 2021 in Kraft. 

(6) Die §§ 6 Abs 2, 3 und 4, 14 Z 4, 27 Abs 3, 30 Abs 1 und 4 sowie 47 Abs 5 
in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 141/2020 treten mit 1. Jänner 2021 in Kraft. 

(7) Die §§ 6 Abs 2 und 10 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes LGBl 
Nr 43/2022 treten mit 1. Juli 2022 in Kraft. Die Anpassung der Kundmachung der 
Richtsatz-Beträge gemäß § 10 Abs 7 hat spätestens binnen sechs Wochen danach 
zu erfolgen. Der erhöhte Richtsatz gemäß § 10 Abs 1 Z 3 in der Fassung des 
Gesetzes LGBl Nr 43/2022 gilt für Leistungsgewährungen ab dem Bedarfsmonat 
Juli 2022. 

(7) Die §§ 6 Abs 2 und 10 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes LGBl 
Nr 43/2022 treten mit 1. Juli 2022 in Kraft. Die Anpassung der Kundmachung der 
Richtsatz-Beträge gemäß § 10 Abs 7 hat spätestens binnen sechs Wochen danach 
zu erfolgen. Der erhöhte Richtsatz gemäß § 10 Abs 1 Z 3 in der Fassung des 
Gesetzes LGBl Nr 43/2022 gilt für Leistungsgewährungen ab dem Bedarfsmonat 
Juli 2022. 

(8) Die §§ 3 und 6 Abs 2 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 80/2022 treten 
mit 1. November 2022 in Kraft und gelten für Leistungsgewährungen ab dem 
Bedarfsmonat November 2022. 

(8) Die §§ 3 und 6 Abs 2 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 80/2022 treten 
mit 1. November 2022 in Kraft und gelten für Leistungsgewährungen ab dem 
Bedarfsmonat November 2022. 

(9) Die §§ 6 Abs 2, 7 Abs 1, 10 Abs 2 und 43 Abs 1 in der Fassung des 
Gesetzes LGBl Nr 84/2024 treten mit Beginn des auf die Kundmachung folgenden 
Monats in Kraft. Die §§ 6 Abs 2 Z 5a und 11, 7 Abs 1 Z 4 sowie 10 Abs 2 Z 3 in 
der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 84/2024 gelten dabei für 
Leistungsgewährungen ab dem Bedarfsmonat des Inkrafttretens. 

(9) Die §§ 6 Abs 2, 7 Abs 1, 10 Abs 2 und 43 Abs 1 in der Fassung des 
Gesetzes LGBl Nr 84/2024 treten mit Beginn des auf die Kundmachung folgenden 
Monats in Kraft. Die §§ 6 Abs 2 Z 5a und 11, 7 Abs 1 Z 4 sowie 10 Abs 2 Z 3 in 
der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 84/2024 gelten dabei für 
Leistungsgewährungen ab dem Bedarfsmonat des Inkrafttretens. 

(10) Die §§ 35 Abs 8 sowie 36 Abs 1, 2 und 2a in der Fassung des Gesetzes 
LGBl Nr 14/2025 treten mit 1. Jänner 2025 in Kraft. § 36 Abs 2a in der Fassung 
des Gesetzes LGBl Nr 14/2025 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2027 außer Kraft. 

(10) Die §§ 35 Abs 8 sowie 36 Abs 1, 2 und 2a in der Fassung des Gesetzes 
LGBl Nr 14/2025 treten mit 1. Jänner 2025 in Kraft. § 36 Abs 2a in der Fassung 
des Gesetzes LGBl Nr 14/2025 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2027 außer Kraft. 

(11) Die §§ 6 Abs 2, 30 Abs 1 und 43 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes LGBl 
Nr 56/2025 treten mit Beginn des auf die Kundmachung folgenden Tages in Kraft. 

(11) Die §§ 6 Abs 2, 30 Abs 1 und 43 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes LGBl 
Nr 56/2025 treten mit Beginn des auf die Kundmachung folgenden Tages in Kraft. 

 (13) Die §§ 6 Abs 2 und 10 Abs 2 in der Fassung des Gesetzes LGBl 
Nr xx/2025 treten mit Beginn des auf die Kundmachung folgenden Monats in Kraft 
und gelten für Leistungsgewährungen ab dem Bedarfsmonat des Inkrafttretens. 
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